
  

Stadt Plettenberg 
 

 

Beschlussvorlage  

Drucksache 147/2018  

- öffentlich - Datum: 01.02.2019 
 

Fachbereich Fachbereich V 

Federführendes Fachgebiet FG Hoch- und Tiefbau 
 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Bau- und Liegenschaftsausschuss 14.02.2019 beschließend TOP 

 

Betreff: 
 

Straßendeckenprogramm 2019  
 
Sachdarstellung: 
 
Der Haushaltsplan sieht unter Kostenträger 54 541 001 Sachkonto 5216000 für die Unterhaltung 
der Gemeindestraßen und Brücken 650.000 € vor.  
 
Hinzu kommt der Ansatz bei Kostenträger 54 541 00, 1I186605410 Kleinstmaßnahmen. Verkehrs-
flächen, Ingenieurbauwerke und sonstige Anlagen in Höhe von 255.000 €. 

 

Vorschlag zur Mittelverteilung konsumtiv (54.541.001, 5216000): 
 
Es ergibt sich folgende Verteilung:  
 

1. Markierungsarbeiten  3.000,- € 
 

2. Leitplanken und Zäune  15.000,- € 
 

3. Arbeiten mit dem Vertragsunternehmer 
(Straßenabläufe, Bordsteinanlagen, usw.)  75.000,- € 
 

4. Beteiligung an Kanalbau- bzw.  20.000,- € 
Straßenbaumaßnahmen und Maßnahmen 
der Versorgungsträger und der Telekom 
 

5. Asphaltreparatur von Kleinflächen im Stadtgebiet  3.000,- € 
 

6. Kosten Asphaltlieferung Einsatz Baubetriebshof  7.000,- € 
 

7. Oberflächenbehandlung mittels Anspritzung, Nahtverschluss  2.000,- € 

 

8. Sonstiges (Aufzüge, Unterführungen, usw.)  20.000,- € 

 

9. Unterhaltung Brücken und Bauwerke  135.000,- € 
(diverse Bauwerksprüfungen, kleinere 
Instandhaltungsarbeiten, Beschichtung Brücke Wieden, 
Planung Instandsetzung Fußgängerbrücke Bannewerth / Eschen) 

     

 

Unterhaltung ohne Straßendeckenprogramm   270.000,- €
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10. Straßendeckenprogramm 2019  
 
nachfolgende Maßnahmen stehen an:  
 

10.1 Rampen B236 / Pasel 70.000,- € 
 

10.2 Zuwegung Friedhof Pasel  30.000,- € 
 

10.3 Verbindung Pasel / Schwarzenberg 87.000,- € 
(1. Teilstück ab Lennebrücke inkl. Schutzplanken) 
 

10.4 Radweg Lenne 67.500,- € 
(Lückenschluss zwischen Realschule und Brücke Ohle) 
 

10.5 Auf der Lied 13.000,- € 
(Richtung Friedhof)  
 

10.6 Spitzwegstraße 87.500,- € 
 

10.7 Böschungssicherung Bahnhofstraße 15.000,- € 
(gemäß Gutachten)  
 

Straßendeckenprogramm  370.000,- € 
 
Weitere mögliche Maßnahmen bei Verfügbarkeit von Mitteln: 

10.8 Hans-Thoma-Weg 22.000,- € 
 

10.9 Zilleweg 48.000,- € 
 

10.10 Menzelstraße 55.000,- €  
 

10.11 Käthe-Kollwitz-Straße 21.000,- € 
 
  

  

 Summe konsumtive Maßnahmen:  540.000,- € 
 
 

Vorschlag zur Mittelverteilung investiv (54.541.001, I186605410): 
 
 
Es ergibt sich folgende Verteilung:  

1. Wendeplatz Marienburger Straße  40.000,- € 
(Neubau Winkelstützmauer inkl. Geländer) 
 

2. Fußweg Osterloh  27.500,- € 
(Anpassung Entwässerung)   
 

3. Hangsicherung Am Kör  17.500,- € 
(Winkelstützmauer talseitig) 
 

4. Parkfläche Friedhof Holthausen  40.000, - € 
(Schaffung zusätzlicher Stellflächen)  
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5. Fußweg Eschener Weg / Unterm Saley  40.000,- € 
 

6. (Neubau Treppenanlage + Erneuerung Oberfläche) 
 

7. Neubau Radwegebrücke O 06 An der Ebbecke 
(Austausch abgängiger Überbau Holz gegen Brücke aus Alu) 55.000,- € 
 

8. Neubau Radwegebrücke O 08 Ebbetalstraße  35.000, - € 
(Austausch abgängiger Überbau Holz gegen Brücke aus Alu) 

 

 

 Summe investive Maßnahmen:     255.000,- € 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Gemäß Haushaltsansatz für 2018 ist ein Betrag in Höhe von 650.000 € im konsumtiven Bereich 
vorgesehen. Hinzu kommt ein Ansatz von 255.000 € im investiven Bereich. Die investiven Maß-
nahmen werden über den jeweiligen Nutzungszeitraum abgeschrieben. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Bau- und Liegenschaftsausschuss beschließt Haushalt die Mittelverteilung für die Bauwerks-, 
Straßen- und Gehwegunterhaltung und die Mittelverteilung für die Kleinstmaßnahmen Verkehrs-
flächen und Ingenieurbauwerke wie vorgeschlagen vorzunehmen. 
 
Sollten die auf die einzelnen Einsatzbereiche verteilten Mittel im Einzelfall nicht ausgeschöpft wer-
den, sollen sie zur Deckung höherer Ausgaben in anderen Bereichen der Straßenunterhaltung 
oder für die Umsetzung der Maßnahmen 10.8 – 10.11 herangezogen werden. 
 
 
 
 
Schulte 




